
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/10/16 86/06/0165
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1986

Index

L82000 Bauordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

BauRallg;

VVG §1;

VVG §10 Abs2;

Rechtssatz

Die Formulierung "sie werden verhalten, ... abzubrechen" stellt eine Anordnung hinreichend konkretisierten Inhaltes

dar (Hinweis E 4.10.1984, 84/06/0156).

Schlagworte

Baupolizei Vollstreckung Kosten BauRallg10 Bescheidcharakter Bescheidbegriff Inhaltliche Erfordernisse
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